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Satzung des Fördervereins

der Alten- und Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Rilchingen-Hanweiler

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen Förderverein der Alten- und Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Rilchingen-Hanweiler
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name Förderverein der Alten- und Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Rilchingen-Hanweiler e.V.

Der Verein hat seinen Sitz in Rilchingen-Hanweiler. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 - Zweck des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung, und zwar:

Zweck des Vereins ist die Förderung der Alten- und Behindertenhilfe. Der Zweck wird realisiert durch die materielle und ideelle Unterstützung der steuerbegünstigten Zwecke der Alten- und Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder gGmbH in Rilchingen-Hanweiler, die unter der Trägerschaft der Barmherzigen Brüder Trier e.V.  steht.

Die Mittelbeschaffung erfolgt im wesentlichen durch das Beitragsaufkommen, Spendenaufrufe und ähnliches.

§ 3 Selbstlosigkeit, Mittelverwendung

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder die eingezahlten Beiträge zurück, noch haben sie Anspruch auf das Vereinsvermögen.

Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen an die Barmherzige Brüder gemeinnützige GmbH, Peter-Friedhofen-Straße 1, 66271 Rilchingen. Sie darf es nur für Zwecke der Einrichtung der Alten- und Behindertenhilfe Barmherzige Brüder verwenden, nach Zustimmung des Finanzamtes.

§ 4 - Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand des Ver-eins. Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch eine schriftliche Erklärung unter Angabe des Namens, Standes, Alters und der Wohnanschrift. In dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an. 

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds

b) bei juristischen Personen durch Auflösung

c) durch Austritt

d) durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres.

Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitglieds beschließen, wenn es gegen Vereinsinteressen grob verstoßen hat.

Gegen den Beschluss des Vorstandes kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der Ausschlusserklärung Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden.

Bis zu der Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds.

§ 6 - Mitgliederbeitrag

Die Mitglieder haben einen Mitgliederbeitrag zu entrichten, dessen Höhe sie selbst bestimmen. Der Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  Er ist am 02. Januar eines jeden Jahres zu entrichten.

§ 7 - Organe des Vereins

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand und 

b) die Mitgliederversammlung

§ 8 - Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem 1.Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und mindestens drei, höchstens sieben Beisitzern. Ein Mitglied der Geschäftsführung der Barmherzige Brüder gGmbH ist Mitglied des Vorstandes kraft Amtes.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden, den 2. Vorsitzenden - jeder für sich allein - vertreten.

§ 9 - Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Ihm obliegt auch:

1. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnungen

2. die Einberufung der Mitgliederversammlungen

3. die Erstellung eines Jahresberichtes

4. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

5. die laufende Geschäftsführung

§ 10 - Amtsdauer des Vorstandes

Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wird für die restliche Amtsdauer ein Ersatzmitglied gewählt.

§ 11 - Beschlussfassung des Vorstandes

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, zu denen der 1.Vorsitzende - bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende oder ein von denen beauftragtes Vorstandsmitglied - schriftlich, unter Einhaltung einer Einladungsfrist von einer Woche, einlädt. 

§ 12 – Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

1. Wahl des Vorstandes

2. Entscheidung über die Berufung eines ausgeschlossenen Mitgliedes

3. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes

4. Entlastung des Vorstandes

5. Wahl der Rechnungsprüfer

6. Beschlussfassung über Satzungsänderung 

7. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

§ 13- Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorsitzenden des Vereinsvorstandes oder seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen werden, wenn es im Interesse des Vereins geboten ist oder mindestens 1/3 der Vereinsmitglieder dies beim Vorstand unter Angaben von Gründen beantragen.

Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung an jedes Mitglied an die letztbekannte Anschrift. 
§ 14- Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder.

§ 15 - Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Der Vorsitzende  oder sein Stellvertreter leitet die Versammlung.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen.

Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem jeweils bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist.

Für Wahlen gilt folgendes: Erreicht ein Kandidat im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 05.10.2004  in der vorstehenden Fassung beschlossen.
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